
Der Kieler Kodex des Lübischen Rechts .
Verschlungene Pfade und Rückkehr

Von Hans-F. Rothert

Als der schwedische Philologe Gustav Korlen nach dem Zweiten Welt-

krieg seine Untersuchungen zum mittelniederdeutschen Stadtrecht von

Lübeck veröffentlichte, musste er bedauernd über die Kieler Hand-

schrift des Lübischen Rechts schreiben : „jetziger Verbleib unbekannt,
da die Hs. seit der Verlagerung während des Krieges nicht zurückge-

führt werden konnte."I Diese Aussage trifft jetzt nicht mehr zu, und

es kommt einer kleinen Sensation gleich, dass der Kieler Kodex des

Lübischen Rechts, eine der schönsten und wertvollsten Handschrif-

ten des Kieler Stadtarchivs, sich wieder in Kiel befindet .2 Als im Zwei-

ten Weltkrieg die Bomben auf Kiel fielen und große Zerstörungen an-

richteten, wurden Anfang August 1942 die ältesten und wertvollsten

Bestände des Archivs in sechs Kisten nach Putlitz in Brandenburg ge-
bracht . Sie lagerten zunächst im Keller eines Privathauses, das nach

dem Einmarsch der Roten Armee dieser als Lazarett diente . Ein gro-

ßer Teil der Archivalien wurde auf den Müll geworfen, wo er gefunden

und später wieder dem Kieler Stadtarchiv angeboten wurde . Offenbar

waren jedoch schon vorher einige der kostbarsten Stücke entwendet

worden, so dass nur etwa S r% der Urkunden, 74 % der Zunftakten,

87 % der Protokolle und 77 % der Handschriften unter großen Mühen

wieder nach Kiel zurückgebracht werden konnten . Der Kodex des

Lübischen Rechts gehörte leider nicht dazu, sondern blieb über fünf-

zig Jallre verschollen und dainit für die Forschung unauffindbar. Er

befand sich - wie wir jetzt wissen - bereits 1946 als Kriegsbeute in der
Sowjetunion; und wir können uns glücklich schätzen, dass er im Zuge

der Rückgabe von Kulturgütern aus der Republik Armenien an die
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Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1 99 8 bis 2001 über die

Staatsbibliothek zu Berlin, die die Sortierung und Zuordnung der

meisten Bestände übernommen hatte, in das Stadtarchiv Kiel zurück-

gekehrt ist .

Will man den Wert der Kieler Rechtshandschrift ermessen, muss man

zunächst wissen, dass das Lübische Recht seit dem Mittelalter das Recht

der Stadt Lübeck war, wie es in Lübeck selbst und in allen Städten Lübi-

schen Rechts gegolten hat . Es gab davon etwa r oo, und zwar von Ton-

dern in Nordschleswig bis nach Narwa in Estland . Zu ihnen zählten
alle im 13- Jahrhundert gegründeten holsteinischen Städte und damit

auch Kiel, das im Jahr 1242 Stadtrecht erhielt . Man schätzt, dass um

14oo etwa 300 ooo Menschen nach Lübischem Recht lebten, dessen Gel-

tungsbereich eine der größten Rechtsprovinzen der deutschen Rechts-

geschichte ausmachte.3 In der frühen Neuzeit gewann im Allgemeinen

das Revidierte Lübeckische Stadtrecht von i S 86 Gültigkeit, mit der Ein-

schränkung für Schleswig und Holstein, dass hier nach 17 6 5 nur das
alte Lübische Recht wieder gelten sollte . igoo trat dann auch an seine

Stelle das Bürgerliche Gesetzbuch .

Durch die Verleihung des Stadtrechtes wurde ein Ort zu einem eigenen,

vom Landrecht der Umgebung abgegrenzten Rechts- und Gerichts-

bereich; denn die Stadt war eine politische Körperschaft mit Selbstver-

waltung und eigener Rechtsetzungsgewalt und zeichnete sich durch

folgende Merkmale aus : den Stadtfrieden, die Stadtfreiheit, d . h. die Frei-

heit der Stadt und die Freiheit des einzelnen Bürgers, das eigene Privat-,

Straf-, Prozess- und Vollstreckungsrecht sowie die gemeindlich-genos-

senschaftliche Stadtverfassung. Die Bestimmtmgen des Lübischen Rechts

bildeten die Grundlage des städtischen Lebens und der bürgerlichen

Selbstverwaltung, sie beschrieben die Befugnisse des Rates, der das Kern-

stück der lübischen Stadtverfassung darstellte, und sie erlaubten der
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Stadt, zur Regelung von neuen Problemen, die sich aus dem Zusammen-

leben relativ vieler Menschen auf relativ engem Raum ergaben, eigene

Satzungen zu erlassen, deren Einhaltung vom Rat überwacht und deren

Übertretung von ihm geahndet wurde . Der Rat, an dessen Spitze meis-

tens zwei Bürgermeister standen, vertrat einerseits die Belange der Stadt

und der einzelnen Bürger nach außen und stellte andererseits die Obrig-

keit innerhalb der Stadt dar, so bei der Aufnahme von Neubürgern, der

Verwaltung, der Gesetzgebung, der Gerichtsbarkeit und der Steuerer-

hebung .

Mit der Verleihung des Lübischen Rechts an eine Stadt entstand eine

dauerhafte Verbindung zwischen dieser und Lübeck, das der „Tochter-

stadt" Belehrungen über das verliehene Recht zukommen ließ, sei es

als Entscheidungen bei Berufungen gegen Urteile des jeweiligen städti-

schen Obergerichts, des Rats also, - so war der Lübecker Rat oberste

Appellationsinstanz (der Lübische Oberhof) für die holsteinischen

Städte bis zur Errichtung des von den Vertretern Kiels, Itzehoes, Rends-

burgs und Oldesloes beschickten holsteinischen Vierstädtegerichts im

Jahr 1496 - oder sei es als von den Städten angeforderte Rechtswei-

sungen bei unklaren Rechtsfragen - so sieben detaillierte Belehrungen

aus Lübeck, die im Kieler Stadtbuch für das Jahr 1270 niedergeschrieben
wurden.4 Im Rahmen des Rechtszuges nach Lübeck war schließlich

vor allem die Üersendung ganzer Rechtshandschriften von Bedeutung .

Die meisten Städte haben früher oder später eine solche Handschrift des

Lübischen Rechts bekommen, die meistens der Lübecker Ratsschreiber

ausfertigte und die der Lübecker Rat in einem Vor- oder Nachwort
guthieß .s Allerdings sind trotz der weiten Verbreitung des Lübischen

Rechts nur wenige dieser - zunächst lateinischen, später deutschen -

Handschriften aus dem Mittelalter erhalten geblieben, und einige davon

haben zudem auch den Aufbewahrungsort gewechselt .
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Von den holsteinischen Städten besitzt neben Oldenburg, dessen mit-

telniederdeutscher Kodex vom Anfang des i S . Jahrhundert stammt und

jetzt im Landesarchiv in Schleswig aufbewahrt wird, auch noch Kiel

in dem von Armenien zurückgegebenen Exemplar eine solche lübi-

sche Rechtshandschrift, die allerdings nicht von Beginn an hier zu fin-

den war. Ursprünglich gab es in Kiel einen anderen Kodex des Lübi-

schen Rechts, der heute als „Constitutiones Lubecenses anni 1337" in

der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen liegt (Thott Cod . Ms . 40
ioo3) und daher als Kopenhagener Kodex bezeichnet wird . Er zählt

ebenfalls zu den mittelniederdeutschen Fassungen des Lübischen Rechts

und stammt aus dem Ende des 13, Jahrhunderts, genauer aus der Zeit
von 1 294/95•6 Seine Provenienz aus Kiel konnte Korlen vor allem in

einer genauen Analyse der Personen- und Ortsnamen in einigen latei-

nischen Eintragungen auf dem Vorsatzblatt der Handschrift eindeutig

nachweisen . 7 Es liegt nahe, zwischen Verleihung des Stadtrechts an Kiel

1242 und der Übergabe dieses Kodex einen engen Zusammenhang zu

sehen. Lange Zeit blieb diese Rechtshandschrift im Besitz des Kieler

Rats, bis sie dann nach 1743 in den Besitz des Grafen Otto Thott ( 1 703-

1785), des bekannten dänischen Büchersammlers, gelangte - vermut-

lich auf Betreiben Johann Carl Heinrich Dreyers, der 1745-1753 als

Professor an der Kieler Universität wirkte .8 Leider sind die Briefe

Thotts an Dreyer aus den Jahren 1756-1762, die darüber vielleicht Aus-

kunft geben könnten und die schon Korlen nicht mehr zur Verfügung

standen, bis heute nicht in die Lübecker Stadtbibliothek zurückge-

kehrt . 9 Nach dem Tode Thotts kam der Kodex schließlich zusam-

men mit der mehr als 4 ioo Stücke zählenden Handschriftensammlung

und mehreren Tausend Drucken durch testamentarische Verfügung an

die Königliche Bibliothek .

Zunächst sei diese Handschrift, die Johann Friedrich Hach 1 839 aus-

führlich beschrieben hat1O und die jetzt wieder in Kiel zu finden ist,
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kurz vorgestellt . Sie wirkt äußerlich eher unansehnlich mit ihrem grauen,

abgegriffenen und beschädigten Einband aus Holzdeckeln, die mit Le-

der überzogen sind und durch zwei mit verzierten Schließen aus Mes-

sing versehene Lederriemen den losen Buchblock zusammenhalten .

Erst im Inneren offenbart sie ihren ganzen Reichtum . Sie enthält 96

gezählte, mit waagerechten und senkrechten Linien unterteilte Perga-
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Kieler Kodex. Foto : Stadtarchiv Kie l

mentblätter in länglichem Querformat, von denen einige nicht beschrie-
ben sind . Den Anfang macht das Stadtrecht auf Bl . 1-59` . Die nächsten

zwanzig leeren Blätter, die Hach noch gesehen hat, fehlen, weil sie

wahrscheinlich irgendwann auf dem langen Weg nach 1945 herausge-

löst worden sind . Das Register folgt auf B1 . 8o"-85' . Den Schluss bilden

eine Ratswahl- und eine Brotgewichtsordnung . Die Schrift ist durch-

weg ausdrucksvoll und deutlich, wobei der Text in schwarzer Tinte, die



40 Hans-F. Rothert

Überschriften und das Register in roter und die wunderschön ausge-

zeichneten Initialen in roter und - bis B1 . 54" - blauer Tinte geschrie-

ben sind . Während sich auf der Innenseite des Vorderdeckels die alte

Inventarnummer K i findet, steht auf dem hinteren Deckel mit Blei-

stift die russische Signatur 8 7 / 1 946. Außerdem erkennt man auf dem

Vorblatt das Lübecker Siegel sowie den Stempel des Stadtarchivs Kiel,

und die Rückseite des Vorblatts trägt den Vermerk : „Dieser der Stadt

Kiel gehörige Codex des Lübischen Rechts enthält 94 Pergament Blät-

ter und ist jedes zehnte derselben mit dem städtischen Siegel versehen .

Der Magistrat der Stadt Kiel 1 8 72 Juli 12 Mölling . "

Anders als Hach gut ein Jahrhundert zuvor hatte Korlen bei seinen

Forschungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges das Original der

Handschrift nicht mehr zur Hand . In seinen umfassenden philologi-

schen Untersuchungen über die mittelniederdeutschen Texte des 13 .
Jahrhunderts und insbesondere über das mittelniederdeutsche Stadt-

recht Lübecks gelang es ihm jedoch mit Hilfe der glücklicherweise im

Archiv der Hansestadt Lübeck vorhandenen Fotokopien, die Kieler

Handschrift quellengeschichtlich einordnen und die Ergebnisse Hachs

und Ferdinand Frensdorffs zu ergänzen : Es lassen sich insgesamt acht

Schreiberhände unterscheiden, die nacheinander in den Jahrzehnten

zwischen etwa 12 82 und etwa 13 S o an dem Kodex tätig waren, und

weitere zwei Hände, denen die beiden Ordnungen am Ende der Hand-

schrift zuzuschreiben sind. i I Die lateinische Vorrede und die Artikel

1 - 1 69 stammen von Hand i, die wohl mit dem Schreiber eines ande-

ren Kodex, der früher in Reval aufbewahrt wurde, identisch ist, und

enthalten jene i rz Artikel, die Korlen als älteste Textschicht („Urfas-

sung") erschließen kann . Die Reclitssätze wurden fortlaufend ergänzt

und umfassten am Ende (Hand 8) 25 7 Artikel und ein Register. Korlen

bestätigt die Annahme seiner Vorgänger, indem er den Kieler Kodex

zweifelsfrei als offizielle Rechtshandschrift des Lübecker Rats identi-
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fiziert, die als deutscher „Hauptkodex des lübischen Rechts im 13 . Jahr-

hundert" und als Mutterhandschrift anderer Handschriften zu gelten

hat .12 Er benutzte ihn dann auch folgerichtig 19 5 1 als Grundtext für

seine kritische, bis heute maßgebliche Edition .

In der Tat hat sich der jetzige Kieler Kodex bis ins 1 8 . Jahrhundert

hinein als Kanzleihandschrift in Lübeck befunden, denn der bekannte

Gottorfer Hofkanzler und Kurator der Kieler Universität Ernst Joachim

von Westphalen (1700-1759) benutzte eine dort vorhandene zeitge-

nössische Abschrift 1743 als Vorlage für seinen Druck13 und ergänzte

sie aus dem damals noch in Kiel aufbewahrten, heutigen Kopenhage-

ner Kodex. Auf heute kaum mehr völlig zu klärende Art und Weise

muss die Handschrift aus Lübeck einige Zeit später ins Kieler Stadt-

archiv gelangt sein . Schon bald war diese Veränderung bekannt, und

1776 war zu erfahren : „Der Verlust, den die Stadt Kiel [ . . .] erlitten hat,

ist ihr durch den Besitz einer weit ältern, und noch itzt auf dem Rath-

hause befindlichen Urkunde gewissermaßen vergütet worden ." 14 Vom

2I • S . 1 762 bereits gibt es eine Protokollnotiz, dass „heute dato" der von

den Erben des 1 759 gestorbenen Westphalen bevollmächtigte Notar

auf dem Kieler Rathaus gegen eine Empfangsquittung den „zum hiesi-

gen Stadt Archiv gehörigen originalen Codicem Juris Lubecensis [ . . .]

eingeliefert" hat .7 S Diese Besitzangabe entsprach wohl kaum der gan-

zen Wahrheit, und Hach war der Überzeugung, dass „es in Kiel sehr

achtbare Männer giebt, die recht gut wissen, dass, wie und warum jener

Codex nach Westphalens Tode von Lübeck nach Kiel gewandert ist ."1 6

Viel spricht dafür, dass Westphalens Neffe, der schon erwähnte Johann

Carl Heinrich Dreyer, der nach seiner Kieler Zeit seit 1753 in Lübeck

Stadtsyndicus und Dompropst war, die Handschrift aus dem Lübecker

Archiv nach Kiel gebracht hat. Zuzutrauen wäre es ihm durchaus ge-

wesen; denn Dreyer sind später Urkundenfälschungen und Archiva-

lienentwendungen in großem Umfang nachgewiesen worden . Es ist
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schon ein eigentümliches Geschick, dass vermutlich derselbe Mann den

Weg sowohl der früheren als auch den der heutigen Kieler Rechts-

handschrift maßgeblich beeinflusst hat .

Als Fazit gilt es festzuhalten, dass der aus Armenien nach Kiel zu-

rückgekehrte Kodex die wichtigste mittelniederdeutsche Handschrift

des Lübischen Rechts ist und somit ein Kulturgut von herausragender

Bedeutung darstellt . Er steht der Forschung jetzt wieder zur Verfügung

- doch vorher obliegt es der Stadt Kiel, das auf seiner Odyssee be-

schädigte Exemplar angemessen zu restaurieren .
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